
 

 

 

 

Abtretung/Zahlungsanweisung/AKÜ  (Abschleppkostenübernahmebestätigung) 

Verfahren  

Das Formular ist vom Halter des beschädigten Fahrze uges zu unterschreiben.  
Als Anlage ist eine Abschlepprechnung beizufügen. 
Dieses Formular ersetzt nicht die Schadenanzeige de s Geschädigten/ Versicherungsnehmers an den Versich erer. 
 

A) Erklärung des Halters des beschädigten Fahrzeugs  zum Schaden vom: 
 

Name und Anschrift des Halters des beschädigten Fah rzeugs   Name und Anschrift des Versicherungsnehmer s (Unfallgegner) 
        (nur auszufüllen im Haftpflichtschadenfall) 

 
             

             

             

versichert bei:   amtliches Kennzeichen:  

             

Teilkasko ja   nein    Versicherungsschein-Nr./ Schaden-Nr.:  

Vollkasko  ja   nein          

 
Angaben des beschädigten Fahrzeugs 
Hersteller und Typ 

  

       Name und Anschrift des Versicherers:  

amtliches Kennzeichen:        

       Telefon:       

Ein Sachverständiger wurde beauftragt     
 

 

Der Geschädigte versichert, die Schadenregulierung selbst durchzusetzen und beim leistungsverpflichteten Versicherer den Schaden zu melden. 
 

Der Geschädigte wird die Abschleppkosten gegenüber dem Abschleppunternehmen selbst ausgleichen, soweit eine Zahlung durch den Versicherer an das 
Abschleppunternehmen nicht oder nicht in voller Höhe der Abschleppkosten erfolgt. Dies gilt auch für den Betrag der gesetzlichen Mehrwertsteuer im Falle der 
Vorsteuerabzugsberechtigung des Geschädigten. 
 

Vorsteuerabzugsberechtigt  ja   nein   
 
 

B) Abtretung (erfüllungshalber) 
Aus Anlass des oben bezeichneten Schadenereignisses habe ich zur Beseitigung der Unfallschäden an meinem Kraftfahrzeug den o.g. 
Kraftfahrzeugreparaturbetrieb beauftragt. Ich trete hiermit meine Schadenersatzansprüche gegen den Fahrer, den Halter und den Haftpflichtversicherer des 
unfallbeteiligten Fahrzeugs aus dem genannten Unfall erfüllungshalber in Höhe der Abschleppkosten einschließlich der gesetzlichen Mehrwertsteuer unwiderruflich 
an das Abschleppunternehmen ab. Das Abschleppunternehmen ist berechtigt, diese Abtretung den Anspruchsgegnern offen zu legen und die erfüllungshalber 
abgetretenen Ansprüche gegenüber den Anspruchsgegnern im eigenen Namen geltend zu machen. Durch diese Abtretung werden die Ansprüche des 
Abschleppunternehmens aus der Abschlepprechnung gegen mich nicht berührt. Er kann die Ansprüche gegen mich geltend machen, wenn und soweit der 
regulierungspflichtige Versicherer keine Zahlung oder lediglich eine Teilzahlung leistet.  
 
 

C) Zahlungsanweisung (§ 783 BGB) 
Der Geschädigte/ Versicherungsnehmer weist den Versicherer unwiderruflich an, die Abschleppkosten entsprechend direkt an das Abschleppunternehmen zu 
zahlen. Zahlungen werden auf die Ansprüche des Geschädigten/ Versicherungsnehmers angerechnet.   
 
 Die Abtretung unter B wird durch das Abschleppunternehmen angenommen 
 
 
     
Datum und Unterschrift des Geschädigten/VN (zu A, B und C) Unterschrift Abschleppunternehmen 
 
 

D) Abschleppkostenübernahmebestätigung des Versiche rers zur Schadennummer 
 

1. Der Versicherungsnehmer haftet         zu 100%  zu       % der Abschleppkosten  Haftungsfrage ist noch nicht geklärt 

2. Der Versicherer erklärt, die Abschleppkosten entsprechend dem beiliegenden Abschlepprechnung unmittelbar an das Abschleppunternehmen im Rahmen 
der vorgenannten Haftungsquote zu zahlen. 

3. Bemerkungen:        
 
 
 
 
_______________________________________________  ____________________________________________________________ 
Datum und Stempel der Versicherung    Unterschrift des Versicherungsbevollmächtigten 

 
 


